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(i'unniKltlrfic gelinge
zur Schweizerischen Gehörlosen-Zeitung

Nr. 8 1948

Erscheint am 15. jeden Monats

Das achte Gebot
Du sollst nicht stehlen. 2. Mos. 20,15.

Nicht stehlen! Das ist doch selbstverständlich. Man geht doch nicht
in der Nacht in den Garten eines andern und nimmt dem den besten
Salat und die größten Kohlköpfe weg. Eine Schlechtigkeit ist es, in
einem Laden, in einem Kaufhaus so heimlich vom Ladentisch etwas in
seine Tasche verschwinden zu lassen. Und wer in der Badanstalt einem,
der ahnungslos draußen schwimmt, die Geldtasche aus den Hosen zieht
und sie zu sich steckt, der ist eben ein Dieb. Und das ist noch nie ein
Ruhmestitel gewesen. Die Dieberei ist sehr vielgestaltig. Es gibt auch
Tagediebe. Eine ganz böse Art sind jene, die durch Lug und Betrug
einem Weiblein oder sonst einem ahnungslosen Mitmenschen ein ganzes
Vermögen stehlen können. Es gibt große Diebe und gibt kleine Diebe.
Die Dieberei fängt meist im kleinen an. Als Kind schon hat ein solcher
sich angewöhnt, ungefragt einfach dieses oder jenes zu nehmen. Man
sagt dann, das sei ein Erziehungsfehler. Und es ist tatsächlich so. Eltern
können nicht genug darauf halten, ihre Kinder zur absoluten Ehrlichkeit

anzuhalten. Wo sie es unterlassen, wächst dann eine solche
Gewohnheit aus und zeitigt die übelsten Folgen.

In einigen Negerstämmen Westafrikas schneidet man Dieben, wenn
sie erwachsen sind und wissen sollten, was sich gehört, einfach ein Ohr
ab. Und das ist nicht nur Strafe, sondern es soll für alle, die mit einem
solchen Menschen zu tun haben, als Warnungszeichen dienen, daß sie
sich vor ihm in acht nehmen. Wenn man das im Schweizerland machen
wollte, müßten viele nur mit einem Ohre herumlaufen, nicht nur Arme,
die schwer mit dem Leben kämpfen, sondern auch aus den obern Ständen,

wo man es früher nie für möglich gehalten hätte.
Der Dieb rechnet immer damit: Es weiß es und sieht es ja niemand.

Aber die Rechnung ist immer falsch. Es mag sein, daß kein Mensch



es weiß und sieht. Aber einer sieht es, und das ist Gott. Er sorgt dann
auf seine Weise dafür, daß die böse Tat doch an den Tag kommt. Wer
Gott fürchtet, der kann nicht ein Dieb werden. Wahre Gottesfurcht ist
die beste Bewahrung, nicht nur gegen das Stehlen, sondern gegen das
Böse überhaupt.

Flucht aus der Versuchung
Ein armer Knabe kam in eine Mühle und bat um ein Nachtlager.

Die Müllersleute nahmen ihn auf. In der Wohnstube machten sie ihm
ein Lager auf einer Bank. Als schon alles im Schlafe lag, wachte der
Knabe noch. Er dachte über sein Elend nach und was er am andern
Tage wieder anfangen wolle. Da hörte er nahe bei sich das Ticken einer
silbernen Uhr. Er hatte sie vorher schon liegen sehn. Plötzlich fuhr ihm
der Gedanke durch den Kopf, die Uhr zu nehmen und sich aus dem
Staube zu machen. Aber er kämpfte den Gedanken nieder. Er dachte
an das Gebot Gottes und an seine Mutter, die ihm oft eingeprägt hatte:
Du sollst nicht stehlen. Aber bald kam die Versuchung wieder, und zwar
viel stärker. «Du könntest sie verkaufen und dir dafür Kleider
anschaffen. Der Müller ist ja ein reicher Mann, dem würde der Verlust
nicht schaden. Du könntest die Uhr ihm auch später einmal ersetzen.»
Der Knabe merkte, wie die Versuchung immer stärker kam. Nun faßte
er einen Entschluß. Er sprang zum Fenster hinaus. Er rannte davon,
als ob ihm der Boden unter den Füßen brennte, dem nahen Walde zu.
Plötzlich fiel er über etwas. Er meinte, es seien Steine und Holzscheite.
Er blieb aber liegen und erwartete den Tag. Als er im Morgengrauen
um sich schaute, bemerkte er, daß er unter dem Galgen lag und daß er
über die Totengebeine der früher Erhängten gestolpert war. Er
erschrak. Er dankte Gott, daß er ihm Kraft gegeben hatte, die Versuchung
zu fliehn. Er ging zu denn Müllersleuten zurück. Er erzählte ihnen, was
ihn zu seiner nächtlichen Flucht veranlaßt habe. Der Müller fand
Wohlgefallen an dem Buben. Er nahm ihn in sein Haus auf und sorgte väterlich

für ihn. Und da er keine Kinder hatte, wurde er später sogar sein
Erbe.

Ach, treuer Gott, ich ruf zu dir;
Hilf, daß mich nicht betöre
Die böse Lust, die strebt in mir
Nach Reichtum, Pracht und Ehre!
Gib, daß ich an dein Wort mich halt'
Und dadurch jede Lockung bald
In deiner Kraft besiege!
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